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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Mit Schreiben vom 14. September 2020, bei der Österreichischen Notariatskammer am 14. September 

2020 eingelangt, hat das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Epidemiegesetz 1950, das Tuberkulosegesetz und das 

COVID-19- Maßnahmengesetz geändert werden, übermittelt und ersucht, dazu bis 18. September 2020, 

12:00 Uhr, eine Stellungnahme abzugeben. 

 

Die Österreichische Notariatskammer bedankt sich für die Möglichkeit, sich zum vorliegenden Entwurf 

äußern zu können, und erlaubt sich, nachstehende 

 

Stellungnahme 

 

abzugeben: 

 

 

Die Österreichische Notariatskammer begrüßt alle gesetzgeberischen Tätigkeiten, die zur Eindämmung 

der COVID-19-Krise beitragen. Zum geplanten § 9 COVID-19-Maßnahmengesetz (COVID-19-MG) 

bestehen jedoch insoweit Bedenken, als dass die sehr weite Formulierung in Bezug auf die 

Kontrollkompetenzen der Bezirksverwaltungsbehörde auch die Einsicht in Unterlagen umfassen 

könnte, die der notariellen Verschwiegenheit (§ 37 NO) unterliegen.  

 

 

 

 

Geschäftszahl: 2020-0.587.497 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Epidemiegesetz 1950, das 

Tuberkulosegesetz und das COVID-19- Maßnahmengesetz geändert werden; 

Begutachtungsverfahren 

 

An das 
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
Stubenring 1 
1010 Wien 
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Die Österreichische Notariatskammer würde es daher sehr begrüßen, wenn in den Erläuternden 

Bemerkungen der Hinweis aufgenommen werden würde, dass die geplante Bestimmung restriktiv 

auszulegen ist und berufliche Verschwiegenheitspflichten davon unberührt bleiben. 

 

 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

 

 

 

 
Dr. Michael Umfahrer 

(Präsident) 


